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wühschenswert. Ein anderer all Die Klosterschwester einer
Kongregatıion bisch6öflichen Rechtes eiinde sıch krankheıts-
1alber bereits sechs Monate INn einem öffentlichen Krankenhause.
Nach Can 606, ist für eine Verlängerung des Abwesenheits-
termines über sechs Monate eın apostolisches Indult notwendis.
Die Bischöfe besıtzen 1n dieser ichtung keine Vollmachten
In einem konkreten wurde der Ortsordinarius ermächtigt,
nach Bedarf dıe Abwesenhei DIıs ZU Höchstausmaße VON Zzwel
Jahren ZU gestatten. egen der Häufigkeıt ähnlıcher Fäll
WwWAare aqauch 1er eine allgemeine Vollmacht der Ortsordinarienerwünscht.

ET Prof Dr Harıng.
(Beobachtung des Fastengebotes aul Reisen.) ]Der

Fürstbischof VONn eckau-Graz Thielt qut sein Ansuchen on
der Congr. Concilhiu, Feb 19029 Nr 1265, che Armächtigung,
seinen Diözesanen allgemeın P gestatten, daß S1e qauf Reisen
auch außerhalb der Diözese sıch des heimatlıchen Fasten-
indultes secluso scandalo bedienen. Bel der eutigen Art nd
Weise reisen verdiente cheses ndult e]ıne allgemeine Aus-
dehnung Die JT'heol.-prakt. Quartalschriuft 1904, e  Q Wi9$bereıts quft diese ac hıin

GTaz. Prof Dr Harıng.
NE (E Prozeß aıt, dem Feuerbestattungsverein 89  1€

‘Jamme**.) M., eine praktische Katholıkin, AT dem Feuer-
bestattungsvereım „Die Flamme‘“ beigetreten und hatte nach
Anwelsung der atutlen diıeses Vereines bel der Vereinsleitung
cıne selbst. geschrıebene und unterschrı:ebene Krklärung mıiıft der
Überschrift „Meın etzter Wılle“ hınterlegt, WwOorın S1e verfügt,
daß ach iıhrem JTode ‚sogleich „Die Flamme‘“ D: Zwecke der
“inäscherung iıhrer Leıiche verständıgt werden So DDer SE-
ıannte Vereıin sollte sge alle, welche diesen etzten en
nıcht respektieren, die gerichtliche Hılfe ın NSPruC nehmen
zönnen. Unmı1  elDar VOTLT ihrem Tode wıderrief M VOL dem

WEeNN S1e bei der Eın-Seelsorger, der ihr rklärte, daß S1e,
ascherung ıhrer Leiche verharre, diıe Sterbesakramente N1C
empfangen könne, die letztwillige Verlügung. Dıe Verstorbene
wurde dann ım ra iıhrer Eltern beıgesetzt. Als „Die Flamme“
davon Kenntnis e;hielt, er S1e } den onnn der Ver-
storhbenen die Klage, f gestatten, da ß quf selne Kosten die
„eiıche enterdigt un der Verbrennung zugeführt werde. Das
Landesgericht GTaZz, das sıch mıiıt dem A beschäftigen
hatte, tellte quf Antrag des Parteienvertreters IIr Orel
ı1ächst Lest, da Ö der „Jletzte ılle“ der Tau keine letztwillige
Verfügung ım Sinne des $ 092 ist, da über;keinVermögen veriügt wird. Nur dıe Anordnung, wodurch jemand
über Se1N Vermögen oder einen e1l desselhen qauf den Todesfall


